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• AGB-Banken und
• Sonderbedingungen.

Eine Übersicht über die im Vergleich zu den vorher verwendeten Fassungen geänderten Vertragsbestimmungen 
liegt dieser Vereinbarung als Anlage bei. Die AGB-Banken und Sonderbedingungen liegen dieser Vereinbarung bei. 

Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.04.2023 bis auf weiteres für bestehende und zukünftige Verträge. 

Alle sonstigen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Bank und Kunde bleiben unverändert.

Konditionsvereinbarung für Kontoüberziehungen

Hiermit vereinbaren Kunde und Bank, dass die bestehenden Vereinbarungen über die geduldete und – sofern 
vereinbart – die eingeräumte Kontoüberziehung ab dem 01.04.2023 für alle unter dieser Kundennummer geführten 
Kontokorrentkonten jeweils mit den nachfolgenden Änderungen weitergeführt werden. Bis zum 31.03.2023 gilt 
weiterhin der gebundene Sollzinssatz. Im Übrigen bleiben die bisherigen Vereinbarungen unberührt.

Der Sollzinssatz ist veränderlich (§ 489 Abs. 2 BGB). Sein Ausgangswert beträgt zum 23.09.2022 8,60 % p. a.

Ab dem 01.04.2023 ist die Bank nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu 
erhöhen und in gleicher Weise verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der 
Bank zur Sollzinssatzänderung orientiert sich an einer Veränderung des Referenzzinssatzes. Referenzzinssatz 
ist der am 23.09.2022 ermittelte Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes, der jeweils für den vor-
ausgehenden Monat in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank veröffentlicht ist. Die Entwicklung des 
Referenzzinssatzes wird die Bank regelmäßig erstmals im April 2023 und dann monatlich jeweils zum 1. eines 
jeden Monats überprüfen. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mindestens 0,00 Prozentpunkte 
gegenüber seinem maßgeblichen Wert zum 23.09.2022 bzw. der letzten Sollzinsänderung verändert, wird die Bank 
den Vertragszins um die Änderung des Referenzzinssatzes in Prozentpunkten anpassen.

Der absolute Abstand zwischen Referenzzinssatz und Vertragszinssatz bleibt somit grundsätzlich erhalten. Der 
vereinbarte Referenzzinssatz ist ein veränderlicher Zinssatz, der auch unter null sinken kann. In diesem Fall wird 
der Referenzzinssatz wie null behandelt, sodass der Sollzinssatz mindestens 8,20 % jährlich beträgt. 

Die Sollzinsänderung wird am Tag der Überprüfung der Referenzzinssatzänderung wirksam. Die Bank wird den Kre-
ditnehmer in regelmäßigen Abständen von 3 Monaten, beginnend am 30.06.2023, über die Anpassung unterrichten.

Vereinbarung über die Geltung der  
AGB-Banken, der Sonderbedingungen und 
Konditionsvereinbarung für Kontoüberziehungen

Vor- und Nachname:

Kundennummer:

Vereinbarung über die Geltung der AGB-Banken und der Sonderbedingungen

Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 26/20) die Änderungsmechanismen in Nr. 1 Abs. 2 und 
Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken für unwirksam erklärt. Nach diesen Bestimmungen galt die Zustimmung des 
Kunden zu Text- und Preisänderungen als erteilt, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht.

Aufgrund des BGH-Urteils ist sowohl für die Bank als auch für den Kunden unklar, welche Bedingungen 
gelten. Deshalb treffen Bank und Kunde folgende Vereinbarung:

Grundlage für die Fortführung der Geschäftsbeziehung ist die vollständige Geltung von 
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Bitte beachten Sie die Rückseite!
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Hiermit stimme ich der „Vereinbarung über die Geltung der AGB-Banken und der 
Sonderbedingungen“ sowie der „Konditionsvereinbarung für Kontoüberziehungen“ zu.

Bitte senden Sie das Formular mit dem beiliegenden Rückkuvert an:
Sparda-Bank Ostbayern eG, PLZ 93030 Regensburg

Vor- und Nachname:

Kundennummer:

Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber/gesetzlicher Vertreter

Diese Vereinbarung ist ohne Unterschrift der Bank gültig.

Vereinbarung über die Geltung der  
AGB-Banken, der Sonderbedingungen und 
Konditionsvereinbarung für Kontoüberziehungen
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